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Die Postmoderne mit ihrem Gewaltgeraune ist eigentlich schon passé. Doch es
erscheinen immer wieder neue Texte, die sich mit der Gewalt des Rechts und dem
Recht der Gewalt befassen.

Einige Trivialitäten vorab:
1. Der Gewaltbegriff ist so vielfältig, dass man am besten immer dazu sagt, welche
Art der Gewalt gemeint ist, physische Gewalt, strukturelle Gewalt (Galtung) oder
symbolische Gewalt (Bourdieu). Man kann die Gewalt auch qualifizieren etwa als
Staatsgewalt, Polizeigewalt, elterliche Gewalt usw. usw.
2. Mit dem Recht verbindet sich die Vorstellung der physischen (Gewalt) als letztem
Sanktions- und Durchsetzungsmittel, mit staatlichem Recht auch die Vorstellung
des Gewaltmonopols.
3. Eine Funktion des Rechts besteht darin, physische Gewalt auszuschließen und
unkörperliche Gewalt zu begrenzen. Dazu ist freilich die Drohung mit Gewalt und
gelegentlich ihr Einsatz erforderlich.
4. Nicht ganz selten ist das sich gewaltfeindlich gebende Recht selbst erst durch
einen Gewaltakt zur Herrschaft gekommen.
5. Das Strafrecht kennt den Unterschied zwischen vis absoluta und vis compulsiva.
Aber damit sind die Probleme nicht gelöst. [1]Zum Bedeutungswandel des
strafrechtlichen Gewaltbegriffs Dietrich Busse in: ders. (Hg.), Diachrone Semantik
und Pragmatik, 1991, 259-275.

Die englische und die französische Sprache unterscheiden zwischen force und
violence. In beiden Sprachen ist violence eher die körperliche Gewalt. Dennoch
sprach Galrung von structural violence und Bourdieu von violence symbolique,
wiewohl doch beidegerade eine unkörperliche Gewalt im Blick hatten. Es handelt
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sich um eine sicher beabsichtigte contradictio in adjectu. Diese rhetorisch immer
mitgeführte contradictio bringt den ganzen Gewaltdiskurs zum Schillern. Im
Hintergrund steht immer die körperliche Gewalt. Sie macht den Gewaltbegriff zu
einem Faszinosum oder gar Mysterium. Thematisiert werden Mythos und Tragödie.
Allenfalls noch die Todesstrafe. Bei der Beantwortung konkreter und aktueller
Fragen, der Frage etwa, welche und wieviel Gewalt an der Grenze zulässig sein soll,
hilft das alles wenig.

Der kanonische Text zu dem schwierigen Verhältnis von Recht und Gewalt stammt
von Walter Benjamin: Zur Kritik der Gewalt (1920/1921). [2]Walter Benjamin,
Gesammelte Schriften, Bd. II.1, 1999, 179-204.

Benjamin hat die Stichworte für die weitere Diskussion geliefert. Er hat
insbesondere auch die Verknüpfung des Themas mit Mythologie und Theologie
vorgedacht. Sein Essay gipfelt in einer Analogisierung von proletarisch-
revolutionärer und göttlicher Gewalt. Eine gute Darstellung und Einordnung bietet
Raul Zelik in seinem Blog. [3]Raul Zelik, Wie revolutionär ist die Revolution? Zu
Walter Benjamins »Kritik der Gewalt«, Juni 2014.

Die postmoderne amerikanische Diskussion ist vom Mysterium der Gewalt des
Rechts fasziniert, ohne dass sie über Benjamin weit hinausgekommen wäre. In der
Einleitung zu ihrem Sammelband »Law’s Violence« [4]Austin Sarat/Thomas R. Kearns
(Hg.), Law‘s Violence, Ann Arbor 1995. schreiben Sarat und Kearns:

»The essays collected in Law’s Violence explore that mystery. Each
recognizes that violence, as a fact and a metaphor, is integral to the
constitution of modern law, and that law is a creature of both literal
violence, and of imaginings and threats of force, disorder, and pain.
Each acknowledges that in the absence of such imaginings and
threats there is no law, and that modern law is built on
representations of aggression and disruption. Law is, in this sense,
an extended meditation on a metaphor.«

Auch in Deutschland wurde Robert M. Covers Essay »Violence and the Word« [5]Yale
Law Journal 95, 1985-86, 1601-1629, wieder abgedruckt in dem Band von Martha
Minow/Michael Ryan/Austin Sarat (Hg.), Narrative, Violence, and the Law, The
Essays of Robert Cover, Ann Arbor 1992. viel beachtet. Covers Text beginnt
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dramatisch:

»Legal interpretation takes place in a field of pain and death. This is
true in several senses. Legal interpretive acts signal and occasion
the imposition of violence upon others: A judge articulates her
understanding of a text, and as a result, somebody loses his
freedom, his property, his children, even his life. Interpretations in
law also constitute justifications for violence which has already
occurred or which is about to occur. When interpreters have finished
their work, they frequently leave behind victims whose lives have
been torn apart by these organized, social practices of violence.«

Auch wenn Cover sich nach Umwegen über Folter und Märtyrertum mäßigt (S.
1601),

»If I have exhibited some sense of sympathy for the victims of this
violence it is misleading. Very often the balance of terror in this
regard is just as I would want it.«

so bleibt doch eine existentialistische Verkopplung von Recht und Gewalt. Sie führt
dazu, Rechtsanwendung schlechthin für »gewalttätig« zu halten:

»Legal interpretation is (1) a practical activity, (2) designed to
generate credible threats and actual deeds of violence, (3) in an
effective way.«

Die Sache wird auch dadurch nicht besser, dass Cover sich auf Milgram beruft, um
die institutionalisierte Richterrolle als genuin gewalttätig zu charakterisieren. Das
geht so weit, dass Cover an anderer Stelle [6]Robert M. Cover, Nomos and Narrative,
The Supreme Court, 1982 Term – Foreword, Harvard Law Review 97, 1983-84, 4-68.
Richter schon deshalb als gewaltätig ansieht, weil sie bestimmte
Rechtsauffassungen zurückweisen:
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»Judges are people of violence. Because of the violence they
command, judges characteristically do not create law, but kill it.
Theirs is the jurispathic office. Confronting the luxuriant growth of a
hundred legal traditions, they assert that this one is law and destroy
or try to destroy the rest.« (S. 53)

Dieser pathetische Text wird gerne von Anhängern eines normativen
Rechtspluralismus zitiert, denn hinter den »hundred legal traditions« verbergen sich
deren Schützlinge.

Im Mittelpunkt von Derridas »Force de Loi« [7]Jacques Derrida, Gesetzeskraft. Der
»mystische Grund der Autorität«, 1991. steht eine »dekonstruktive« Lektüre von
Benjamins »Kritik der Gewalt«. Derrida vermeidet es, im Titel von »Violence de Loi«
zu sprechen und sucht nach der Gesetzeskraft als einer force juste ou nonviolente.
Freilich kommt hier eine neue Mehrdeutigkeit hinein, wenn violence die Bedeutung
ungerechter Gewalt erhält, die dann auch wieder unkörperlich sein kann. Es ist
immerhin tröstlich, dass Derrida – eher unerwartet – bei seiner Benjamin-Lektüre
die Gerechtigkeit, so fern und unerreichbar sie auch sein mag, gegenüber der
Gewalt in Schutz nimmt.

In Deutschland hat Christoph Menke den postmodernen Gewaltdiskurs zunächst in
der Teubner-Festschrift [8]Recht und Gewalt, in: Soziologische Jurisprudenz. FS für
Gunther Teubner, 2009, 83-96. und später in einer Monographie aufgenommen.
[9]Christoph Menke, Recht und Gewalt, Köln 2011. Natürlich ist die Gewalt paradox.

»Die erste Feststellung besagt: Das Recht ist das Gegenteil der
Gewalt … Die zweite Feststellung besagt: Das Recht ist selbst Gewalt
… Beide Feststellungen stehen im Gegensatz zueinander, aber keine
von ihnen kann bestritten werden; beide sind wahr.« (Menke 2009 S.
83)

Da haben wir das Paradox. Es resultiert aus einem merkwürdigen Umgang mit dem
Wahrheitsbegriff. Mit dem gleichen Recht könnte ich sagen: Menke ist paradox,
denn Menke schläft und Menke wacht. Menkes Gewalt-Buch habe ich danach nicht
mehr gelesen. [10]Eine ausführliche Rezension von Hendrik Wallat in der »Roten Ruhr
Uni«.
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Nun ist 2015 von demselben Autor eine »Kritik der Rechte« erschienen. Auch dieses
Buch hatte einen Vorläufer. In der Zeitschrift für Rechtssoziologie erschien 2008 der
Aufsatz »Subjektive Rechte: Zur Paradoxie der Form«. Ich habe ihn gelesen, aber
nicht verstanden, obwohl ich versucht habe, meine Paradoxien-Allergie
vorübergehend zu unterdrücken. [11]Auf der Suche nach Verständnishilfe habe ich
mit Hilfe von Google Scholar einige Zitationen nachgeschlagen. Aber selbst die
üblichen Verdächtigen, die den Aufsatz eigentlich verstanden haben … Continue
reading Das war schwierig genug, belässt Menke es doch nicht bei den einfachen
Paradoxien der Systemtheorie Luhmanns, sondern arbeitet mit einem dreifachen
reentry und der »Parodie der Paradoxie«. Ach nein, das war ein Freudscher
Schreibfehler. Richtig heißt es natürlich »Paradoxie der Paradoxie«.

Das eigene Unverständnis zu begründen ist so schwierig wie die Begründung der
offensichtlichen Unbegründetheit. Da hilft nur Evidenz, wie sie allein ein Zitat
herstellen kann.

»Die Systemtheorie rekonstruiert die paradoxe Struktur des
selbstreflexiven Rechts: Die Paradoxie des reflexiven Rechts besteht
darin, dass es sich in sich auf sein Anderes bezieht, dass es sich
selbst in seinem Unterschied reflektiert. Die Systemtheorie verkennt
aber (oder: nimmt nicht ernst genug), dass die Paradoxie hier nicht
nur in der logischen Struktur besteht: dass das Recht sich selbst auf
sein Anderes bezieht. Der Selbstbezug des Rechts aufs Andere hat
nicht nur eine paradoxe Struktur, sondern deshalb auch einen
paradoxen Status, eine paradoxe Existenz im Recht. Die
paradoxiegenerierende Selbstreflexion des Rechts ist im Recht
ebenso anwesend, nämlich: ausgedrückt in der Form des subjektiven
Rechts, wie abwesend, nämlich: verstellt durch die Form des
subjektiven Rechts. Die Wirklichkeit, die Seinsweise des Paradoxes
ist selbst paradox: fort und da, da und fort. Der dekonstruktive
Schritt über die Systemtheorie hinaus besteht darin, die Paradoxie
der Paradoxie zu denken.« (2008 S. 101)

Ich bewundere diesen Text wie die Kontorsionen eines Schlangenmenschen.

Das Buch wollte ich danach eigentlich nicht mehr anfassen. Aber hat es so viele
positive Rezensionen [12]Hannah Bethge vom 27. 1. 2016 in Deutschlandradio Kultur;



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

Marietta Auer, FAZ vom 27. 1. 2016 S. 10 »Sittlichkeit ist halt perdu«; Christoph
Fleischmann, WDR 3 vom 6. 11. 2015; Annette Wilmes, … Continue reading
erhalten, dass ich es doch zur Hand genommen habe. Ich habe zunächst von hinten
zu lesen begonnen. Die letzten fünf Seiten (403-407) stehen unter der Überschrift
»Recht und Gewalt« (und sie ersparen vielleicht die Lektüre des gleichnamigen
Buches).

»Das Recht hat keine Macht über seine Gewalt. Darin liegt die
eigentliche Gewalt – die Gewalt der Gewalt – des Rechts: Die Gewalt
der rechtlichen Gewalt ist ihre Unbegrenzbarkeit und
Unkontrollierbarkeit.« (S. 403)

Anscheinend kennt der Autor ein »neues Recht«, mit dem alles besser wird. So
jedenfalls endet das Buch auf S. 406f:

»Das neue Recht gibt daher das bürgerliche Programm auf gegen die
Gewalt – die Gewalt überhaupt – zu sichern. Aber gerade indem das
neue Recht die Gewalt der Veränderung übt, bricht es den
(›mythischen‹) Wiederholungszwang, dem alle Rechtsgewalt bisher
unterliegt. Denn als verändernde dankt die Gewalt, jedes Mal wieder,
mit dem Erreichen ihres Ziels ab. Das neue Recht ist daher das
Recht, dessen Gewalt darin besteht, sich aufzulösen: die Gewalt, die
mit ihrer Ausübung ›sofort […] beginnen wird abzusterben.‹ [13]Dieses
Binnenzitat wird in einer Endnote auf Lenin zurückgeführt. Die
Gewalt des neuen Rechts ist die Gewalt der Befreiung.«

Da bin ich gespannt, ob das mehr ist als postmodernes Gewaltgeraune. Vielleicht
berichte ich darüber. Vielleicht auch nicht.
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